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Gartenstadt Alsterdorf 

Für die Siedlung gilt die „städtebauliche Erhaltungsverord-

nung Gartenstadt Alsterdorf“, deren Ziel der Erhalt der städ-

tebaulichen Eigenart aufgrund ihrer städtebaulichen Gestalt 

ist. Damit unterliegen bauliche Veränderungen in diesem Ge-

biet dem Genehmigungsvorbehalt, auch wenn die geplanten 

Maßnahmen nach Hamburger Bauordnung nicht genehmi-

gungspflichtig wären.  

Mit diesem Leitfaden werden, unter Berücksichtigung des 

aktuellen Stand der Technik, Möglichkeiten und Lösungen 

aufgezeigt, die die Errichtung von Photovoltaik- und Solar-

thermieanlagen, Wärmepumpen und Ladeinfrastruktur in der 

Gartenstadt Alsterdorf mit dem schützenswerten Ortsbild 

vereinbar machen. 

Weitere Grundlagen zur städtebaulichen Erhaltungsverord-

nung Gartenstadt Alsterdorf finden Sie unter: 

www.hamburg.de/hamburg-nord/staedtebauliche-

erhaltungsverordnungen/9365066/erhvo-gartenstadt-

alsterdorf/ 

 

Wesentliche, erhaltenswerte Merkmale   

In der Gartenstadt Alsterdorf beruht die besondere städte-

bauliche Qualität auf einer einheitlichen Gestaltung, die  

sowohl den Stadtgrundriss und die Architektur als auch die 

Gartengestaltung und die Freiraumplanung der öffentlichen 

Anlagen umfasst. Auf einem regelmäßigen Stadtgrundriss mit 

einem zentralen Platz entstanden an engen, leicht gekrümm-

ten Straßen aufeinander abgestimmte Haustypen. Die Bebau-

ung ist im Wesentlichen gekennzeichnet durch: 

− schmale, eher kleine Grundstückszuschnitte mit eng 

stehenden Häusern,  

− roten Klinker als das einheitliche Fassadenmaterial sowie 

weiße Sprossenfenster,  

− fast ausschließlich giebelständige, über zwei Dachebenen 

gehende, steile Satteldächer, 

− rote und dunkle (grau, anthrazit, schwarz) Dach-

eindeckungen.  

Die giebelständige Gebäudeausrichtung und die Homogenität 

der Dachform sind konstituierende Teile des Ortsbildes und 

daher besonders erhaltenswert. 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Für den Klimaschutz sind das Hamburgische Klimaschutzge-

setz (2020), die Photovoltaik-Umsetzungsverordnung 

(2020) und das Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Ener-

gien (2014, geändert 2022) zu berücksichtigen. 

Bei der Beurteilung von Anträgen für Maßnahmen energeti-

scher Anpassung ergibt sich ein Abwägungsprozess zwi-

schen folgenden gesetzlichen Anforderungen: 

− Klimaschutz als überragendes öffentliches Interesse       

(§ 2 EEG) 

− Photovoltaik-Pflicht  für Neubauten und bei vollständiger 

Erneuerung der Dachhaut bei Bestandsgebäuden (ab 

2025)         

(§ 16 Abs. 2 und 3 HmgKliSchG)    

− Erhaltung baulicher Anlagen und der Eigenart von Gebie-

ten als öffentlich-rechtlicher Belang                

(§ 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

− Entfall der verpflichtenden Errichtung aufgrund öffent- 

lich-rechtlicher Belange (hier städtebauliche ErhVO)   

(§ 16 Abs. 4 Nr. 1a HmgKliSchG) 

http://www.hamburg.de/hamburg-nord/staedtebauliche-erhaltungsverordnungen/
http://www.hamburg.de/hamburg-nord/staedtebauliche-erhaltungsverordnungen/
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Allgemeine Vorgaben 

− PV- und Solarthermieanlagen dürfen nur für die Eigen-

versorgung errichtet werden.   

− Unterschiedliche PV- / Solarthermiemodule oder die Kom-

bination von eigenständigen PV- und Solarthermieanlagen 

innerhalb einer Dachfläche sind unzulässig. 

− Die Errichtung eigenständiger PV- und Solarthermie-

anlagen im Gartenbereich und als „Balkonkraftwerke“ an 

der Außenseite von Brüstungen/Geländer sind unzulässig.  

Besondere Vorgaben für PV-Anlagen 

− Keine Verwendung von polykristallinen Zellen  

− Es sind Module mit matten Oberflächen zu verwenden. 

− Die Farbigkeit der Module ist nach Möglichkeit an die Far-

bigkeit der Dacheindeckung anzupassen. 

− Es sind rahmenlose Module oder Module, bei denen die 

Rahmenfarbe der Modulfarbe entspricht, zu verwenden. 

Besondere Vorgaben für Solarthermieanlagen 

− Solarthermieanlagen sind gemäß der Maßnahme      

C-2 zulässig 

− Auf die Dachflächengliederung ist Bezug zu nehmen 

Photovoltaik / Solarthermie 

Antragspflicht gemäß § 172 BauGB 

Photovoltaik (PV)– und Solarthermieanlagen stellen bauliche 

Anlagen dar und sind in Gebieten städtebaulicher Erhaltungs-

verordnungen grundsätzlich nach § 172 BauGB antrags-

pflichtig. Jede Anlage erfordert eine Einzelfallprüfung. Der 

Antrag nach § 172 BauGB entbindet nicht von einer mögli-

chen Bauantragspflicht nach Hamburger Bauordnung. Ein 

regelhafter Genehmigungsanspruch von baulichen Anlagen in 

Verbindung mit PV- / Solarthermieanlagen besteht nicht. 

Die folgenden Vorgaben sollen vor Antragseinreichung als 

Hilfestellung zur Planung der Anlage dienen und darüber in 

Kenntnis setzen, welche Unterlagen zur Prüfung benötigt 

werden. 

Mit Antragseinreichung sind prüffähige Unterlagen 

(Dachaufsichten, Ansichten, Lageplan) inkl. einer Baubeschrei-

bung und einer Konstruktionsbeschreibung der Anlage einzu-

reichen. Wenn bereits bekannt, ist auch das gewählte Produkt 

zu benennen. 

Prüfschema für geeignete Maßnahmen 

Schritt 1 - bauliche Nebenanlagen  

       vorhanden? 
JA 

NEIN 

Flächenpotenzial ausreichend? 

Schritt 2 - Gauben mit Flachdach /  

       flach geneigtem Dach? 
JA 

Flächenpotenzial ausreichend? 

Schritt 3 - ausreichend nutzbare  

       Hauptdachfläche? 
JA 

NEIN 

Maßnahme A 

Maßnahme B 

Maßnahme D 

NEIN 

Flächenpotenzial ausreichend? 

große Verschattung 

im Traufbereich ? 
JA 

NEIN 

Maßnahme C-1 

Maßnahme C-2 
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Wärmepumpen  Ladeinfrastruktur  

Antragspflicht gemäß § 172 BauGB 

Auch Wärmepumpen stellen eine bauliche Anlage dar. Es  

gelten in Gebieten mit einer städtebaulichen Erhaltungsver-

ordnung dieselben Antragspflichten wie für PV- und Solar-

thermieanlagen. Eine Einzelfallprüfung ist auch hier erforder-

lich. Der Antrag nach § 172 BauGB entbindet nicht von einer 

möglichen Bauantragspflicht nach Hamburger Bauordnung.  

Um die Beeinträchtigung des städtebaulichen Erscheinungs-

bildes so gering wie möglich zu halten, soll bei der Planung 

von Wärmepumpen Folgendes beachtet werden: 

1. Prüfung, ob eine Wärmepumpe als Erdwärme-Pumpe be-

trieben werden kann (keine gestalterischen Auswirkun-

gen). Beratung hierzu erhalten Sie beim geologischen Lan-

desamt.  

2. Ist das nicht möglich, kommt eine Luftwärmepumpe in 

Betracht, bei deren Planung folgende Punkte zu beachten 

sind: 

− Splitgeräte sind gegenüber den Monoblockgeräten zu 

bevorzugen, 

− nur im begründeten Ausnahmefall im Vorgarten zulässig; 

Überdeckung der Vorgartenfläche durch sämtliche bauli-

che Anlagen bis max. 30 %,  

− wenn anlagentechnisch möglich, Positionierung in Kombi-

nation mit Müllstellplätzen / Garagen / sonstigen Neben-

gebäuden, 

− wenn anlagentechnisch möglich, sind für Wärmepumpen  

Maßnahmen zum Sichtschutz in der Planung zu berück-

sichtigen, zumindest sind sie in dunkelgrauem Farbton 

auszuführen. 

Antragspflicht gemäß § 172 BauGB 

Als Ladeinfrastruktur auf privatem Grund sind nur Wallboxen 

zulässig. Da diese auf das äußere Erscheinungsbild wirken, gilt 

auch hierfür in Gebieten einer städtebaulichen Erhaltungsver-

ordnung die Antragspflicht nach § 172 BauGB. Maßnahmen 

zur Ladeinfrastruktur werden ebenfalls im Einzelfall geprüft.  

Grundsätzlich besteht ein Genehmigungsanspruch, wenn fol-

gende Bedingungen erfüllt sind: 

− Nur bei bestehenden privaten Stellplätzen;            

Stellplätze selbst sind regulär antragspflichtig (siehe Rah-

menbedingungen zum Bauen in Gebieten städtebaulicher 

Erhaltungsverordnungen), 

− Überdeckung der Vorgartenfläche durch sämtliche bauli-

che Anlagen bis max. 30 %, 

− die Außenwirkung ist so gering wie möglich zu halten,  

− solitäre Säulen nur mit Verkleidung; möglichst in Kombina-

tion mit Garagen oder sonstigen Nebenanlagen, 

− zurückhaltende Farbgebung, 

− keine grellen Lichteffekte; zurückhaltende Beleuchtung. 
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Maßnahme B            

PV-Anlage auf flachen und flach geneigten            

Dachflächen von Gauben  

 

− Weitestgehender Erhalt der Dachgestalt 

 

Zu berücksichtigende Parameter 

− Nur flach liegende oder flach geneigte PV-Anlagen 

− Die Unterkonstruktion ist auf eine minimale Aufbauhöhe 

zu beschränken und ihre sichtbaren Teile sind der Modul-

farbe anzupassen 

− Es sind mind. 0,15 m Randabstand einzuhalten 

Maßnahmenkatalog 

Maßnahme A         

PV-Anlage auf Dächern von Nebenanlagen   

(Garagen, Schuppen, Gartenhäuschen ...) 

 

− Kein Eingriff in die Hauptdachflächen  

− Erhalt der Dachgestalt 

 

Zu berücksichtigende Parameter 

− Nur flach liegende oder flach geneigte PV-Anlagen  

− Die Unterkonstruktion ist auf eine minimale Aufbauhöhe 

zu beschränken und ihre sichtbaren Teile sind der Modul-

farbe anzupassen 

− Bei fehlender Dachrandaufkantung sind mind. 0,15 m 

Randabstand einzuhalten 

Maßnahme C-1           

PV– und Solarthermieanlagen auf Dachflächen                     

des Hauptbaukörpers 

 

− Nur bei Haustypen, die die baulichen Voraussetzungen zu 

den Maßnahmen A und B nicht erfüllen  

− Nur bei Gebäuden mit großer Verschattung im Trauf-

bereich 

− Weitgehender Erhalt der ortsbildprägenden Dachgestalt 

 

Zu berücksichtigende Parameter 

− PV- und Solarmodule sind nur als einreihiges, horizontales 

Band unterhalb der Firstlinie zulässig. 

− Nur als zusammenhängende Fläche; keine „Zerstückelung“ 

oder „Zick-Zack“ aufgrund von Dacheingriffen (Fenster, 

Gauben, Schornstein,etc.) 

− Es ist ein Abstand vom Ortgang sowie vom First von         

mind. 0,50 m einzuhalten 
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Maßnahme C-2           

PV- und Solarthermieanlagen auf Dachflächen   

des Hauptbaukörpers 

 

− Nur bei Haustypen, die die baulichen Voraussetzungen zu 

den Maßnahmen A und B nicht erfüllen  

− Weitgehender Erhalt der ortsbildprägenden Dachgestalt 

 

Zu berücksichtigende Parameter 

− PV- und Solarmodule sind nur im gartenseitigen Drittel 

der Dachfläche zulässig 

− Nur als zusammenhängende kompakte Flächen; keine 

„Zerstückelung“ oder „Zick-Zack“ aufgrund der Dachflä-

che oder Dachbauteilen 

− Es ist ein Abstand vom Ortgang sowie vom First und 

Traufkante von mind. 0,50 m einzuhalten 

Weitere Auskünfte gibt es hier 

Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung  

Kümmellstraße 6, 20249 Hamburg 

Telefon: 040 42804 -6008 

E-Mail: Stadt-undLandschaftsplanung@hamburg-

nord.hamburg.de 

www.hamburg.de/hamburg-nord/staedtebauliche- 

erhaltungsverordnungen/  
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Maßnahme D           

PV-Anlagen als Ganzdachsysteme 

 

− Als Alternative zu den PV-Anlagen auf dem Hauptdach 

grundsätzlich immer möglich, insbesondere wenn das      

Flächenpotenzial sonst nicht ausreichend ist 

− Vorzugsweise als Dachziegelsystem 

− Nutzung aller Dachflächen möglich 

 

Zu berücksichtigende Parameter 

− Einzelfallbetrachtung in Abhängigkeit des gewählten      

Systems 


